
® MARKTGEMEINDE GAMING
3292 Gamingjm Markt 1-3

Tel. 07485 97308-0 Fax 07485 98509

E-mail: gemeindeamt@gaming.noe.at Web: www.gaming.gv.at

Parteienverkehr; Montag bis Freitag 07:30 bis 12:00 Uhr, Dienstag 13:00 bis 18:00 Uhr, Donnerstag 13:00 bis 16:00 Uhr

Gaming, am01.04.2024
Aktenzahl: AllgVerw-80/2014-19

Bearb. Sylvia Hess, DW91

VERORDNUNG

Gemäß § 13 Abs. 1 und Abs. 5 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 werden

bei der Marktgemeinde Gaming die Erreichbarkeitsadresse sowie die Zeiten für die

Amtsstunden und den Parteienverkehrwie folgt festgelegt:

Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Amtsstunden:

Montag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag

Parteienverkehr:

Montag
Dienstag
[VIittwoch
Donnerstag

Freitag

3292 Gaming, Im Markt
+43 (0) 7485 / 97 308-0
+43 (0) 7485 / 98 509
gemeindeamt@gaming

07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr

07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr
07:30-12:00 Uhr

1-3

•noe.at

und

und
und
und

und

und

12:30-16:00
12:30-18:00
12:30-15:30
12:30-16:00

13:00-18:00

13:00-16:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Uhr

Uhr

§ 13 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsgesetz 1991:
Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können Anträge, Gesuche, Anzeigen,
Beschwerden und sonstige Mitteilungen bei der Behörde schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht
werden. Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen. Erscheint die telefonische Einbringung eines Anbringens der
Natur der Sache nach nicht tunlich, so kann die Behörde dem Einschreiter auftragen, es innerhalb einer
angemessenen Frist schriftlich oder mündlich einzubringen.

§ 13 Abs. 5 Allgemeines Verwaltungsgesetz 1991:
Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen
entgegenzunehmen oder Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug,
nur während der für den Parteienverkehr bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische
Anbringen entaeaenzunehmen. Die Amtsstunden und die für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind
im Internet und durch Anschlag an der Amtstafel bekanntzumachen. Bei Anbringen, die außerhalb der
Amtsstunden eingebracht werden, beginnen behördliche Entscheidungsfristen erst mit Wiederbeginn der
Amtsstunden zu laufen.

Diese Verordnung tritt ab 1.April 2024 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Verordnur«

Kraft gesetzt. ^—

vom 15. Juni 2020 außer

Der Bürgermeister

Andreas Fallmann
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